
Anhang XI

Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit

(1) Als Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit können bei 
Lieferaufträgen verlangt werden:

1. Referenzen über die wesentlichen, in den letzten drei Jahren 
erbrachten Lieferungen; soweit dies zur Sicherstellung eines 
ausreichenden Wettbewerbes erforderlich ist, kann der Auf-
traggeber einen längeren Zeitraum festlegen,

2. eine Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnah-
men des Unternehmers zur Qualitätssicherung und seiner Un-
tersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten,

3. die Angabe der technischen Fachkräfte oder technischen Stel-
len, unabhängig davon, ob diese dem Unternehmen angehören, 
und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskont-
rolle beauftragt sind,

4. Muster, Beschreibungen und Fotografien der zu liefernden Wa-
ren, deren Echtheit auf Verlangen des Auftraggebers nachweis-
bar sein muss,

5. Bescheinigungen, die von zuständigen Instituten oder amtli-
chen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden und mit 
denen bestätigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnah-
men genau bezeichneten Waren bestimmten Spezifikationen 
oder Normen entsprechen,

6. bei Waren komplexer Art oder bei Waren, die ausnahmsweise 
einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom 
Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen 
amtlichen Stelle im Herkunftsland des Unternehmers durch-
geführt wird; Diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazi-
täten und erforderlichenfalls die Untersuchungs- und For-
schungsmöglichkeiten des Unternehmers sowie die von diesem 
für die Qualitätskontrolle getroffenen Vorkehrungen,

7. die Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Un-
ternehmer bei der Ausführung des Auftrages anwenden wird,

8. die Angabe von allfälligen Subunternehmern,
9. bei Lieferaufträgen, für die Verlege- oder Installationsarbeiten 

erforderlich sind, die Bescheinigung, dass der Unternehmer 

Anhang XI    

992

0939-1076, BVergG Anhang.indd   992 21.08.18   11:06

Anhang XI

2324



auch die für Verlege- oder Installationsarbeiten erforderliche 
Fachkunde, Effizienz und Erfahrung besitzt, und

10. die Angabe des Lieferantenmanagement- und -überwachungs-
systems, das dem Unternehmer zur Vertragserfüllung zur Ver-
fügung steht.

(2) Als Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit können bei 
Bauaufträgen verlangt werden:

1. Referenzen über die wesentlichen, in den letzten fünf Jahren 
erbrachten Bauleistungen; soweit dies zur Sicherstellung eines 
ausreichenden Wettbewerbes erforderlich ist, kann der Auf-
traggeber einen längeren Zeitraum festlegen,

2. eine Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maß-
nahmen des Unternehmers zur Qualitätssicherung und seiner 
Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten,

3. die Angabe der technischen Fachkräfte oder technischen Stel-
len, unabhängig davon, ob diese dem Unternehmen angehören, 
und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskon-
trolle beauftragt sind oder über die der Unternehmer für die 
Ausführung des Bauvorhabens verfügen wird,

4. Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die berufli-
che Befähigung des Unternehmers bzw. der Führungskräfte 
des Unternehmers,

5. die Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Un-
ternehmer bei der Ausführung des Auftrages anwenden wird,

6. eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, 
welche Geräte und welche technische Ausrüstung der Unter-
nehmer für die Ausführung des Auftrages verfügen wird,

7. eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel der vom Unter-
nehmer in den letzten drei Jahren Beschäftigten und die An-
zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersicht-
lich sind,

8. die Angabe von allfälligen Subunternehmern,
9. die Bescheinigung, dass der Unternehmer die für die Erbrin-

gung der Bauleistung erforderliche Fachkunde, Effizienz und 
Erfahrung besitzt, und

10. die Angabe des Lieferantenmanagement- und -überwachungs-
systems, das dem Unternehmer zur Vertragserfüllung zur Ver-
fügung steht.
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(1) Als Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit können bei 
Lieferaufträgen verlangt werden:

1. Referenzen über die wesentlichen, in den letzten drei Jahren 
erbrachten Lieferungen; soweit dies zur Sicherstellung eines 
ausreichenden Wettbewerbes erforderlich ist, kann der Auf-
traggeber einen längeren Zeitraum festlegen,

2. eine Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnah-
men des Unternehmers zur Qualitätssicherung und seiner Un-
tersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten,

3. die Angabe der technischen Fachkräfte oder technischen Stel-
len, unabhängig davon, ob diese dem Unternehmen angehören, 
und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskont-
rolle beauftragt sind,

4. Muster, Beschreibungen und Fotografien der zu liefernden Wa-
ren, deren Echtheit auf Verlangen des Auftraggebers nachweis-
bar sein muss,

5. Bescheinigungen, die von zuständigen Instituten oder amtli-
chen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden und mit 
denen bestätigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnah-
men genau bezeichneten Waren bestimmten Spezifikationen 
oder Normen entsprechen,

6. bei Waren komplexer Art oder bei Waren, die ausnahmsweise 
einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom 
Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen 
amtlichen Stelle im Herkunftsland des Unternehmers durch-
geführt wird; Diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazi-
täten und erforderlichenfalls die Untersuchungs- und For-
schungsmöglichkeiten des Unternehmers sowie die von diesem 
für die Qualitätskontrolle getroffenen Vorkehrungen,

7. die Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Un-
ternehmer bei der Ausführung des Auftrages anwenden wird,

8. die Angabe von allfälligen Subunternehmern,
9. bei Lieferaufträgen, für die Verlege- oder Installationsarbeiten 

erforderlich sind, die Bescheinigung, dass der Unternehmer 
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(3) Als Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit können bei 
Dienstleistungsaufträgen verlangt werden:

1. Referenzen über die wesentlichen, in den letzten drei Jahren 
erbrachten Dienstleistungen; soweit dies zur Sicherstellung 
eines ausreichenden Wettbewerbes erforderlich ist, kann der 
Auftraggeber einen längeren Zeitraum festlegen,

2. eine Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnah-
men des Unternehmers zur Qualitätssicherung und seiner Un-
tersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten,

3. die Angabe der technischen Fachkräfte oder technischen Stel-
len, unabhängig davon, ob diese dem Unternehmen angehören, 
und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskon-
trolle beauftragt sind,

4. bei Dienstleistungen komplexer Art oder bei Dienstleistungen, 
die ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine 
Kontrolle, die vom Auftraggeber oder in dessen Namen von 
einer zuständigen amtlichen Stelle im Herkunftsland des Un-
ternehmers durchgeführt wird; Diese Kontrolle betrifft die 
technische Leistungsfähigkeit und erforderlichenfalls die Un-
tersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmers 
sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle getroffenen 
Vorkehrungen,

5. Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die beruf-
liche Befähigung des Unternehmers bzw. der Führungskräfte 
des Unternehmers,

6. die Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Un-
ternehmer bei der Ausführung des Auftrages anwenden wird,

7. eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, 
welche Geräte und welche technische Ausrüstung der Unter-
nehmer für die Ausführung des Auftrages verfügen wird,

8. eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel der vom Unter-
nehmer in den letzten drei Jahren Beschäftigten und die An-
zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersicht-
lich sind,

9. die Angabe von allfälligen Subunternehmern,
10. die Bescheinigung, dass der Unternehmer die für die Erbrin-

gung der Dienstleistung erforderliche Fachkunde, Effizienz 
und Erfahrung besitzt, und

Anhang XI    

994

0939-1076, BVergG Anhang.indd   994 21.08.18   11:06

2326



11. die Angabe des Lieferantenmanagement- und -überwachungs-
systems, das dem Unternehmer zur Vertragserfüllung zur Ver-
fügung steht.

Erläuterungen:

Dieser Anhang soll Art. 58 Abs. 4, Art. 60 Abs. 4 und Anhang XII Teil II 
der RL 2014/24/EU sowie Art. 80 Abs. 2 der RL 2014/25/EU mit um
setzen.

Hinzuweisen ist auf die Zulässigkeit des Erfordernisses der „spezi
fischen Erfahrung“ als Eignungskriterium: Das Kriterium der für die 
Erbringung der entsprechenden Leistungen erforderlichen beruflichen 
Fachkunde, Effizienz und Erfahrung ist im Hinblick auf die Prüfung 
der fachlichen Eignung der Unternehmer ein zulässiges Kriterium für 
die Bewertung der technischen Leistungsfähigkeit. Ist ein solches Kri
terium in einer Rechtsvorschrift vorgesehen, auf die die Ausschreibung 
in klarer und eindeutiger Weise verweist, so ist es nicht zwingend in den 
Ausschreibungsunterlagen dieses Kriterium nochmals explizit anzufüh
ren (vgl. dazu EuGH Rs 31/87, Beentjes, Rs C27/15, Pippo Pizzo); gleich
wohl ist es dennoch empfehlenswert.

Zu Abs. 1 Z 1, Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 Z 1 ist festzuhalten, dass sich 
diese Liste von Referenzen auf Referenzen bezieht, die im Zeitraum der 
letzten drei bzw. fünf Jahre erlangt wurden (dh. Referenzen von bis zu 
– maximal – drei bzw. fünf vorhergehende Jahre) bzw. erlangt werden 
konnten, sofern das Unternehmen erst seit kürzerer Zeit bestehen sollte. 
Die bisher für den Unterschwellenbereich eingeräumte Möglichkeit der 
Verlängerung der Referenzfrist auf zehn Jahre ist aufgrund der nunmehr 
gegebenen allgemeinen Möglichkeit der Festlegung eines längeren Zeit
raumes, „soweit dies zur Sicherstellung eines ausreichenden Wettbewer
bes erforderlich ist“ nicht weiter erforderlich. Insbesondere bei Planungs
leistungen kann der Auftraggeber den Referenzzeitraum im Einzelfall 
(zB aufgrund der langen Projektdauer der Referenzprojekte) zur Siche
rung eines ausreichenden Wettbewerbes ausdehnen.

In Abs. 2 Z 4 und Abs. 3 Z 5 wird der allgemeinere Ausdruck „Aus
bildungsnachweise“ anstelle der Diktion des Anhanges XII Teil II lit. f 
der RL 2014/24/EU („Studiennachweise“) verwendet. Im Zusammen
hang mit diesen Bestimmungen ist darüber hinaus zu beachten, dass 
dasselbe Kriterium nicht wieder als Zuschlagskriterium bewertet werden 
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(3) Als Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit können bei 
Dienstleistungsaufträgen verlangt werden:

1. Referenzen über die wesentlichen, in den letzten drei Jahren 
erbrachten Dienstleistungen; soweit dies zur Sicherstellung 
eines ausreichenden Wettbewerbes erforderlich ist, kann der 
Auftraggeber einen längeren Zeitraum festlegen,

2. eine Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnah-
men des Unternehmers zur Qualitätssicherung und seiner Un-
tersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten,

3. die Angabe der technischen Fachkräfte oder technischen Stel-
len, unabhängig davon, ob diese dem Unternehmen angehören, 
und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskon-
trolle beauftragt sind,

4. bei Dienstleistungen komplexer Art oder bei Dienstleistungen, 
die ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine 
Kontrolle, die vom Auftraggeber oder in dessen Namen von 
einer zuständigen amtlichen Stelle im Herkunftsland des Un-
ternehmers durchgeführt wird; Diese Kontrolle betrifft die 
technische Leistungsfähigkeit und erforderlichenfalls die Un-
tersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmers 
sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle getroffenen 
Vorkehrungen,

5. Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die beruf-
liche Befähigung des Unternehmers bzw. der Führungskräfte 
des Unternehmers,

6. die Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Un-
ternehmer bei der Ausführung des Auftrages anwenden wird,

7. eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, 
welche Geräte und welche technische Ausrüstung der Unter-
nehmer für die Ausführung des Auftrages verfügen wird,

8. eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel der vom Unter-
nehmer in den letzten drei Jahren Beschäftigten und die An-
zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersicht-
lich sind,

9. die Angabe von allfälligen Subunternehmern,
10. die Bescheinigung, dass der Unternehmer die für die Erbrin-

gung der Dienstleistung erforderliche Fachkunde, Effizienz 
und Erfahrung besitzt, und
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darf, wenn es bereits im Rahmen der Eignung angewendet wurde („Dop
pelverwertungsverbot“; vgl. die Ausführungen zu § 2 Z 22).

Da eine Kontrolle nach Abs. 1 Z 6 bzw. Abs. 3 Z 4 natürlich nicht 
gegen den Willen der amtlichen Stelle durchgeführt werden kann, bzw. 
das Gesetz eine derartige Stelle auch nicht zur Kontrolle verpflichten 
kann, ist ein Hinweis darauf, dass sich die betreffende Stelle dazu bereit 
erklären muss (vgl. den Wortlaut von Anhang XII Teil II lit. e der 
RL 2014/24/EU), entbehrlich.
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